Förderung von familienbezogenen Projekten im Land Sachsen-Anhalt

Gefördert werden Maßnahmen der Familienbildung und Familienbegegnung.

Grundsätzlich können nur Projekte gefördert werden, die nicht bereits anderweitig durch Landesmittel gefördert werden. (Vermeidung von Doppelförderung)
Die Maßnahmen sollten von landesweiter Bedeutung sein, die aktuellen familienpolitischen Themen aufgreifen, überregionale Netzwerkstrukturen stützen und damit Impulswirkung auch für die örtliche und regionale Familienpolitik haben.   

Nach der Kreisgebietsreform vom 01.07.2007 gilt:

Die Teilnehmenden müssen aus mindestens zwei Landkreisen, bzw. kreisfreien Städten kommen. Dabei dürfen max. 70% der Teilnehmenden aus einem Landkreis, bzw. kreisfreier Stadt sein.

Von den Maßnahmen sollte ein erheblicher familienpolitischer Impuls ausgehen, der geeignet ist, große Bevölkerungskreise zu bewegen.

Mit den Familienbildungsmaßnahmen sollen insbesondere diejenigen Familien erreicht werden, die nur mit Hilfe staatlich geförderter  Projekte für Familienbildung zugänglich sind und ihre Erziehungskompetenz nicht auf andere Weise verbessern können.

70% der Teilnehmenden müssen ihren Wohnsitz in Sachsen-Anhalt haben.
Die familienbezogenen Projekte müssen unter Mitwirkung qualifizierter Fachkräfte durchgeführt werden.   
Die Zuwendung kann bis zu 70 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. Die 30 v.H. müssen aus Teilnehmerbeiträgen und Eigenmitteln abgesichert werden.
Zuwendungsfähige Ausgaben sind z.B.:

- Ausgaben für Planung, Vorbereitung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit
- Honorarkosten bis max. 20 € /h

- Fahrtkosten für Referenten/innen, pädagogische Mitarbeiter/innen sowie Leiter/innen des Projektes/der Maßnahme (auch Kinderbetreuung bei Familienbegegnungsmaßnahmen)
(lt. Bundesreisekostengesetz >> 0,20€/km) 

- Übernachtungs- und Verpflegungskosten für Referenten/innen, pädagogische Mitarbeiter/innen sowie Leiter/innen des Projektes/der Maßnahme (auch Kinderbetreuung bei Familienbegegnungsmaßnahmen)
- Projektbedingte Mieten und Betriebskosten (nur für Räume, die dem Träger nicht dauerhaft 

zur Verfügung stehen)
Einzureichende Unterlagen sind u.a.:

· Antragsformular

· Aussagefähige Konzeption des Projektes / der Maßnahme

· Bei der Förderung von regionalen Projekten ist eine Stellungnahme des örtlichen Jugendamtes zum Bedarf erforderlich 

· Mitfinanzierungen durch den örtlichen Träger oder durch Dritte sind durch diese schriftlich mit Angabe der Förderhöhe zu bestätigen.

Zu beachten ist, dass erst nach der Bewilligung durch das Landesverwaltungsamt mit dem Projekt begonnen werden darf. Die Bewilligungen werden i.d.R. Mitte bis Ende Februar verschickt.
